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Aktenzeichen  

Federführendes Amt Jugendpflege 

Sachbearbeiter/in Laura Jäger 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 08.03.2022 vorberatend 

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport 
und Kultur 09.03.2022 vorberatend 

Gemeindevertretung 22.03.2022 beschließend 
 
Kooperationsangebot für Städte und Gemeinden im Landkreis Gießen zur Umsetzung, Zu-
sammenarbeit und Unterstützung der Initiative" Jugendgerechte Städte und Gemeinden 
und jugendgerechte Landkreis Gießen - Jugendpolitik für die guten Orte von morgen" – Be-
nennung eines/r oder mehrerer Jugendbeauftragte/r 
 
Sachverhalt: 
Der Gesetzgeber hat dem Recht auf Beteiligung junger Menschen ausdrücklich einen hohen Stel-
lenwert beigemessen. Dies ist in § 4c Hessische Gemeindeordnung (HGO) entsprechend veran-
kert. Die Kommunen und Landkreise haben demnach bei Planungen und Vorhaben, die die Inter-
essen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese angemessen zu beteiligen. Hierzu sind die 
Kommunen in der Pflicht geeignete Verfahren zu entwickeln und durchzuführen.  
 
Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der Landkreis die Initiative „Jugendgerechte Städte und Ge-
meinden – jugendgerechter Landkreis Gießen“ auf den Weg gebracht und den Kommunen ein 
entsprechendes Kooperationsangebot unterbreitet. Die Jugendförderung des Landkreises unter-
stützt diese Initiative beratend und durch Qualifikationen sowie finanziell auf Grundlage des An-
trags zur Kooperation. Die Kooperationspartner arbeiten dann kontinuierlich und gemeinsam an 
der Entwicklung und Gestaltung der Initiative. Für die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung, 
die bereits in der 69. Sitzung des Gemeindevorstandes am Mittwoch, 23.10.2019 beschlossen 
wurde (vgl. VL-93/2019), ist die Benennung eines/r oder mehrerer Jugendbeauftragte/n notwendig. 
Ein/e Jugendbeauftragte/r dient als Bindeglied zwischen Jugend, Jugendarbeit und Politik.  
 
Aufgabe ist es u.a. in den politischen Gremien darauf zu achten, dass bei Planungen und Ent-
scheidungen der Gemeinde, die Belange und Ideen von Jugendlichen gehört und mitgedacht und 
im Blick behalten werden. Die Anliegen der Kinder und Jugendlichen und der Kinder- und Jugend-
arbeit vor Ort sollen damit überparteilich unterstützt und gefördert werden. Jugendbeauftragte ma-
chen keine Kinder- und Jugendarbeit, halten aber Kontakt und Austausch mit jugendrelevanten 
Akteuren vor Ort.  
 
Es wird eine maximale Benennung von 3 Personen (nach Möglichkeit je Ortsteil eine Person und 
interfraktionell) vorgeschlagen. Bei den Stellen handelt es sich um gleichartige unbesoldete Stellen 
im Sinne von § 55 HGO. 
 
Die Parteien machen sich im Voraus Gedanken über die namentliche Benennung möglicher Ju-
gendbeauftragter. 
 
Von der Finanzabteilung ausfüllen: 
☐ Die Mittel sind im Haushalt bereit gestellt 
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☐ Die Mittel werden im Nachtrag bereitgestellt 
☐ Die Mittel werden im nächsten Haushaltsjahr bereitgestellt 
☐  
 
 
___________________________ 
Datum, Unterschrift der Finanzabt. 
 
Entscheidungsvorschlag: 
Die Gemeindevertretung nimmt das Kooperationsangebot für Städte und Gemeinden im Landkreis 
Gießen zur Umsetzung, Zusammenarbeit und Unterstützung der Initiative "Jugendgerechte Städte 
und Gemeinden und jugendgerechter Landkreis Gießen - Jugendpolitik für die guten Orte von 
morgen" an. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den entsprechenden Antrag und im An-
schluss die im Entwurf vorgelegte Kooperationsvereinbarung auf den Weg zu bringen und mit dem 
Landkreis Gießen abzuschließen. 
 
Weiterhin wird/werden von der Gemeindevertretung namentlich (Herr/Frau) XXXXX als ehrenamt-
liche/r Jugendbeauftragte/r benannt. 
 
 
 
 
 
Manuel Rosenke Laura Jäger 
Bürgermeister Sachbearbeiter/in 
 




